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anderwärts von Trinitatis 1777 - bis dahin 1780. meistbietend verafterpachtet werde, zu wel
chem Ende Terminus llcitationls beym Amt zu Frauensee auf Freytag den nten April a. c. an-

berahmet worden; als wird solches hiermit bekannt gemacht, danitt diejenige, so zu dieser an
sehnlichen Pachtung Luft haben, sich alsdann ermeldeten Tages auf der Fürst!. Amtsstube zu
Frauensee des Vormittags von 9 bis 12 Uhr einfinden, und daß sie einer so beträchtlichen Pach
tung vorzustehen im Stande sind, auch die erforderliche Caunon stellen, und das Inventarium
übernehmen können, obrigkeitliche Attestate produciren, nach Vernehmung der Pacht-Eonbitio
nen, welche sie auch vorher» beym Herrn Amts-Rath Dehn Rotfelftr zu Vacha erfahren, und
wegen der näheren Beschaffenheit dieser Pachtung mehrere Erkundigung einziehen tönr en, ihr
Gebot thun, und nach Befinden das weitere gewärtigen. Frauensee den i. Merz 1777.

izürftt. Heß. Amt daselbst. Friedrich Julius Härtern
A) Von Trinitatts dieses I777ten Jahres an stehen die beyden Vorwerke zu Neuen - und Wallen-

stein auf gewisse Jahre zu verpachten. Wer dazu Lust hat, kann sich sofort bey der hiesigen
Hvchfürstl. Rentherey melden, die Conditiones erfahren, darnach sein Gebot thun und das
weitere erwarten. Neuenstein den 9. März 1777, ' Brde.

Citationen C r e d i t 0 r u m.

l) Nachdem des Eichmüller Stöben nachgelassene Wittib und die über deren Kinder bestelte Vor-
mündere sich mit denen bereits gemeldeten vielen EreditoribuS gütlich zu fetzen gedenken, und zu
dem Ende selbige zu citiren gebeten haben, so ist hiermit Terminus auf Donnerstag den I7ten
April! allster zum Hoof anberaumt, worinnen alle diejenige Ereditores, welche an dem verstorbe
nen Eichmüller Stöbe einige Forderungen haben, selbige soweit es nicht bereits geschehen, gehö
rig liquidiren, die Vergleichs Vorschlage anhören, und darauf in Entstehung gütlicher Ueberein-
 kunft rechtliche Erkäntnjß gewärtigen sollen. Doof den 2yten Januar. 1777.

von Lalwigkisches Samlgericht dahier, Asbrand.

-s) Nachdem sich der Hermann Gleim und dessen Sohn mit seinen sämtlichen Creditoribus gütlich
zu setzen und zu vergleichen gesinnet ist, des Endes auch gebeten hat, selbige zu citiren, und
Terminum anzuberaumen: so wird hiermit zum Versuch der Güte Terminus auf Mittwochen
den löten April! 3. c. allster zum Hoof anberaumt, worinnen alle diejenige Ereditores, welche

an dem Hermann Gleim dahier einige Forderungen haben, selbige soweit es nicht bereits gesche
hen, sud prejudicio preclusi weniger Nicht liquidiren, als auch d:e Vergleichs Vorschläge des
Hermann Gleims anhören, sich daraus vernehmen lassen, und sodann iiach Befinden rechtliche
Erkanntniß zu gewärtigen. Hoof den 2hren Januar. 1777.

von Lalwigkisches Samtgericht dahier, Asbrand.

A) Man hat aus bewegenden Ursachen nöthig gefunden, nochmalen auf Andringen des bestelten
Contradictoris zu Untersuch - und weiteren Berichtigung dev puniti liquidi alle diejenige, welche
aus dem Esaias Ernstischen Concurö dahier etwas zu fordern vermeinen, zu convociren; nach
dem nun hierzu Terminus preclusivus auf Freytag den 27ten April! 3. c. anberaumt worden; so
werden hiermit alle und jede Ereditores dergestalt perentorie &amp; edictaliter vorgeladen, daß sie

sämtlich in prxkxo erscheinen, ihre Forderungen erforderlichen Falls annoch liquido daHbun,
als ansonsten hernach weiters in diesem Concurs damit gar nicht gehört, sondern gänzlich abge
wiesen werden sollen. Fnedewald den 7. Mär; 1777-

8urftl. Heßis. Amt daselbften. 8- ). Härtere
. Nachdem in Johann George Lingeners zu Vitzeroda, Eoncnrss. che, in dem, den ölen März

8. c. pro liquidjmdis Creditis abgehaltenen Termino, ad instamiam des bestelten Contradictoris

uns luö andern bewegenden Ursachen, anderweite Edictales erkant worden; als werden solchem-
nach hiermit alle diejenige, welche an ersiigten Cridarium einige Ansprache za baden vermeinen,

unter ausdrückUcher Verwarnung, daß sie hernach de») diesem Concurö gar nicht welter gehöret,
son«


